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Verordnung
über die Durchführung der Kredit- und Zinspolitik 

gegenüber den Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks und Produktionsgenossenschaften 

werktätiger See- und Küstenfischer

vom 15. Dezember 1970

Die Kredit- und Zinspolitik gegenüber Produktions
genossenschaften ist darauf zu richten, daß sie über die 
Erzeugnis- und Versorgungsgruppenarbeit, durch bes
sere Ausnutzung der ökonomischen Gesetze des Sozia
lismus ihr Produktions- und Effektivitätsniveau er
höhen und die Versorgung der Bevölkerung mit Dienst
leistungen, Reparaturen sowie mit Konsumgütern ver
bessern. Hierzu wird folgendes verordnet:

§1

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für

— die Kreditinstitute (nachstehend Banken genannt)

— die Produktionsgenossenschaften des Handwerks und 
die Produktionsgenossenschaften werktätiger See- 
und Küstenfischer einschließlich ihrer rechtlich selb
ständigen Einrichtungen (nachstehend Produktions
genossenschaften genannt).

§2

Allgemeine Grundsätze für die Gewährung 
von Krediten

(1) Durch die aktive Ausnutzung von Kredit und Zins 
haben die Banken auf der Grundlage des staatlichen 
Kreditplanes die Geschäftsbeziehungen mit den Pro
duktionsgenossenschaften so zu gestalten, daß sie die 
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung, insbe
sondere mit Dienstleistungen und Reparaturen, die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Senkung der 
Selbstkosten und die effektive Ausnutzung der pro
duktiven Fonds entsprechend den perspektivischen Zie
len der Erzeugnis- und Versorgungsgruppen unterstüt
zen. Kredite können für die Finanzierung von Pro
zessen gewährt werden, die der Erfüllung und Über
erfüllung des Planes dienen und zu einem hohen Nut
zen führen.

(2) Die Kreditgewährung setzt voraus, daß sich die 
Produktionsgenossenschaften vorrangig mit Eigenmit
teln an der Finanzierung der Grund- und Umlaufmit
tel beteiligen, die Kredite durch materielle Objekte 
gedeckt sind und innerhalb der vertraglich zu verein
barenden Zeit zurückgezahlt werden.

(3) Zur wirksamen Einflußnahme auf die effektivere 
Ausnutzung der produktiven Fonds ist ein volkswirt
schaftlicher Grundzinssatz von 5 0 0 jährlich für plan
mäßige Kredite für Grund- und Umlaufmittel ein-


